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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die folgenden Bedingungen informieren Sie tber Regeln, die fur Ihren Versicherungsvertrag gelten.

Zur besseren Lesbarkeit erfolgen Personenbezeichnungen in der Einzahl, auch wenn mehr als eine Person
angesprochen sein kénnte. Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich in gleicher Weise auf
Frauen und Mé&nner.

Die sich aus den gesetzlichen Vorschriften und den Allgemeinen Bedingungen ergebenden Rechte und Pflich-
ten gelten fur den Versicherungsnehmer; einzelne Vorschriften auch fir die Versicherte Person. Sind Sie Ver-
sicherte Person, aber nicht Versicherungsnehmer (z. B. weil Ihr Arbeitgeber auf Ihr Leben die Versicherung
abgeschlossen hat), dann sprechen wir Sie in den Bedingungen nicht unmittelbar an. Die dort festgelegten
Rechte und Pflichten betreffen namlich vorrangig nur den Versicherungsnehmer als unseren Vertragspartner,
mit dem wir einen Versicherungsvertrag abgeschlossen haben. Die Versicherungsbedingungen sind daher
stets im Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag zu sehen, der ergdnzende und abweichende Rege-
lungen enthalten kann.
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1 Versicherungsschutz und Leistungen
1.1 Welche Leistungen erbringen wir?

1.1.1 Die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung
erganzt die als Hauptversicherung abgeschlossene
Altersrentenversicherung. Versicherte Person im
Sinne dieser Bedingungen ist die Person, auf deren
Leben die Hauptversicherung abgeschlossen ist.
Mitversicherte Person ist die Person, fur die nach
dem Tod der Versicherten Person die Hinterbliebe-
nenrente gemal 1.4 gezahlt werden soll.

1.1.2 Die Hinterbliebenenrente zahlen wir, wenn die
Versicherte Person stirbt und die mitversicherte Per-
son zu diesem Zeitpunkt noch lebt. Die Hinterbliebe-
nenrente wird gezahlt, solange die mitversicherte
Person lebt.

1.1.3 Die Hinterbliebenenrente zahlen wir zu den
gleichen Falligkeitsterminen, die fur die Zahlung der
Rente aus der Hauptversicherung vereinbart waren,
erstmals zu dem Féalligkeitstermin, der auf den Tod
der Versicherten Person folgt.

1.1.4 Stirbt die Versicherte Person vor Beginn der
Rente aus der Hauptversicherung, zahlen wir fur die
Zeit von dem auf den Tod folgenden Monatsersten
bis zum ersten Falligkeitstermin der Hinterbliebenen-
rente eine anteilige Hinterbliebenenrente.

Stirbt die Versicherte Person nach Beginn der Rente
aus der Hauptversicherung und ist fur diese keine
Mindestdauer vereinbart (Rentengarantiezeit), so
zahlen wir die Hinterbliebenenrente zum néchsten
Falligkeitstermin.

Stirbt die Versicherte Person nach Beginn der Rente
aus der Hauptversicherung und ist fir diese eine
Mindestdauer vereinbart (Rentengarantiezeit), so
zahlen wir die Hinterbliebenenrente erst nach Ablauf
der Garantiezeit.

1.1.5 Aul3er den im Versicherungsschein ausgewie-
senen garantierten Leistungen werden weitere Leis-
tungen aus der Uberschussbeteiligung erbracht
(siehe Abschnitt 5).

1.2 Was geschieht, wenn die mitversicherte
Person stirbt?

1.2.1 Stirbt die mitversicherte Person vor der Versi-
cherten Person, erlischt eine Zusatzversicherung
nach Tarif 562PK. Eine Leistungspflicht aus der
Zusatzversicherung entsteht in diesem Fall nicht.

1.2.2 Stirbt die mitversicherte Person nach der Ver-
sicherten Person, erlischt der Anspruch auf Hinter-
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bliebenenrente mit dem Tod der mitversicherten
Person.

1.3 Was passiert bei einer Scheidung bzw.
Aufhebung der Lebenspartnerschaft?

Individuelle Hinterbliebenenrente - Tarif 562PK

1.3.1 Bei einer rechtskraftigen Scheidung bzw. einer
Aufhebung der Lebenspartnerschaft vor Rentenbeginn
kann die individuelle Hinterbliebenenrente ausge-
schlossen werden. Der Beitrag fur die Zusatzversi-
cherung féallt damit weg. Das vorhandene Deckungs-
kapital der Zusatzversicherung wird auf die Haupt-
versicherung Ubertragen und erhéht die Altersrente
der Versicherten Person bei Rentenbeginn.

Kollektive Hinterbliebenenrente - Tarif 560PK

1.3.2 Mit der Scheidung oder Nichtigerklarung der
Ehe der Versicherten Person bzw. mit der Aufhebung
der Lebenspartnerschaft entféllt fir den betreffenden
Ehepartner bzw. Lebenspartner jeder Anspruch auf
Hinterbliebenenrente.

1.4 Wer ist mitversichert und wer erhéalt die
Versicherungsleistung?

Individuelle Hinterbliebenenrente - Tarif 562PK

1.4.1 Als Hinterbliebene fiur die individuelle Hinter-
bliebenenrenten-Zusatzversicherung kénnen versi-
chert werden:

a) der Uberlebende Ehegatte bzw. der Lebens-
partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes (LPartG),

b) der Lebensgeféhrte des Arbeitnehmers, sofern
hierzu eine gesonderte Vereinbarung vorliegt.

Kollektive Hinterbliebenenrente - Tarif 560PK

1.4.2 Hinterbliebene der kollektiven Hinterbliebenen-
renten-Zusatzversicherung sind der Gberlebende
Ehegatte bzw. der Lebenspartner im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes (LPartG) zum Zeitpunkt
des Todes der Versicherten Person.

2 Beitragsfreistellung und Kiindigung
Fur die Beitragsfreistellung bzw. die Kiindigung gel-
ten die Abschnitte 5.4 bzw. 5.5 der Allgemeinen

Bedingungen fir die aufgeschobene Rentenversi-
cherung entsprechend.
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2.1 Wann kénnen Sie diese Zusatzversiche-
rung beitragsfrei stellen?

2.1.1 Die Zusatzversicherung kénnen Sie nur zu-
sammen mit der Hauptversicherung in eine vollstan-
dige oder teilweise beitragsfreie Versicherung um-
wandeln. Setzen Sie die Beitragszahlung aus, ver-
ringert sich Ihr Versicherungsschutz.

2.1.2 Eine versicherte Hinterbliebenenrente setzen
wir bei vollstandiger oder teilweiser Beitragsfreistel-
lung auf eine beitragsfreie Leistung gemaf 5.4.3 der
Allgemeinen Bedingungen fur die Hauptversicherung
herab.

Die Berechnung erfolgt nach anerkannten Regeln
der Versicherungsmathematik mit den Rechnungs-
grundlagen der Beitragskalkulation, die fur diesen
Vertrag gelten.

2.1.3 Das zuletzt gegebene Verhaltnis zwischen der
versicherten Hinterbliebenenrente und der garantier-
ten Leistung der Hauptversicherung bleibt bei der
Umwandlung in eine vollstandige oder teilweise bei-
tragsfreie Versicherung grundsatzlich unverandert.

2.1.4 Eine Fortfihrung der Zusatzversicherung unter
Befreiung von der Beitragszahlungspflicht ist aller-
dings nur mdglich, wenn die Hauptversicherung die
beitragsfreie Mindestrente erreicht.

Reicht der aus der Zusatzversicherung fur die Bil-
dung der beitragsfreien Leistung zur Verfligung ste-
hende Betrag nicht aus, verwenden wir diesen Be-
trag zur Erhéhung der beitragsfreien Leistung der
Hauptversicherung. Damit endet die Hinterbliebe-
nenrenten-Zusatzversicherung.

Wiederinkraftsetzung nach Beitragsfreistellung

2.1.5 Sie kdnnen nach einer teilweisen oder voll-
standigen Beitragsfreistellung die Beitragszahlung
far die Hauptversicherung innerhalb von 3 Jahren ab
erstmals unbezahltem Termin wieder aufnehmen,
wenn Sie dies - unter Angabe des gewlinschten
Wiederinkraftsetzungstermins — in Textform bean-
tragen. Uber die Wiederinkraftsetzung entscheiden
wir in Abhangigkeit vom Tarif, der Hohe der Risiko-
summe und vom Ergebnis unserer Bewertung einer
erneuten Risikoprufung.

Erfolgt die Wiederinkraftsetzung innerhalb von

6 Monaten nach Beitragsfreistellung oder Loschung
bzw. ab dem Zeitpunkt, ab dem die Beitrdge unbe-

zahlt sind, verzichten wir auf eine Gesundheitspri-

fung.
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2.2 Wann konnen Sie diese Zusatzversiche-
rung kiindigen und welche Folgen hat
dies?

2.2.1 Diese Zusatzversicherung kdnnen Sie ent-
sprechend den Regelungen der Hauptversicherung
in Textform kiindigen.

2.2.2 Die Partnerrenten-Zusatzversicherung 562PK
kann nach Ubertragung der Versicherungsnehmer-
Eigenschaft auf die Versicherte Person nur zusam-
men mit der Hauptversicherung in Textform gekin-
digt werden. In diesem Fall setzen wir die versicherte
Rente auf eine beitragsfreie Rente geman 2.1.2 her-
ab, die nach anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik errechnet wird. Leistungen in Form
eines Rickkaufswerts kdnnen nicht beansprucht wer-
den.

3  Weitere Bestimmungen

3.1 Abzug bei Beitragsfreistellung oder Kiindi-
gung

Es ist vereinbart, dass im Falle einer Beitragsfreistel-
lung oder Kiindigung ein Abzug erfolgt.

3.1.1 Der Abzug betrégt bei Beitragsfreistellung oder
Beendigung der einzelnen Versicherung 0,05 % des
Deckungskapitals mit gleichmaRiger Verteilung der
Abschluss- und Vertriebskosten fur jedes Jahr der
Restlaufzeit (einschlielich einer vereinbarten Abruf-
phase), wenn der gesamte Bestand oder ein objektiv
beschriebener Teilbestand des zugrunde liegenden
Gruppenversicherungs-Vertrags beitragsfrei gestellt
oder gekiindigt wird.

Erfolgt die Beitragsfreistellung oder Kiindigung der
einzelnen Versicherung aus anderen Grinden (z. B.
wegen Beendigung des Beschéftigungsverhaltnis-
ses), betragt der entsprechende Abzugsatz 0,025 %.

3.1.2 Der Abzug ist zuléassig, wenn er angemessen
ist. Dies ist im Zweifel von uns nachzuweisen. Wir
halten den Abzug fiir angemessen, weil mit ihm die
Veranderung der Risikolage des verbleibenden Ver-
sichertenbestands ausgeglichen wird. Zudem wird
damit ein Ausgleich fir kollektiv gestelltes Risikoka-
pital vorgenommen. Wenn Sie uns nachweisen,
dass der aufgrund lhrer Kiindigung oder Beitrags-
freistellung von uns vorgenommene Abzug wesent-
lich niedriger liegen muss, wird er entsprechend
herabgesetzt. Wenn Sie uns nachweisen, dass der
Abzug Uberhaupt nicht gerechtfertigt ist, entfallt er.
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Verzicht auf einen Abzug

3.1.3 Wir verzichten auf einen Abzug, wenn bei Bei-
tragsfreistellung bzw. Kindigung der Hauptversiche-
rung kein Abzug erfolgt.

3.2 Rechnungsgrundlagen

Die geschlechtsunabhéngige Beitragskalkulation
basiert auf Sterbetafeln der Deutschen Aktuarverei-
nigung (DAV 2004 R) und einem Rechnungszins in
Hohe von 0,9 %.

3.3 Wieist das Verhdltnis zur Hauptversiche-
rung?

3.3.1 Diese Zusatzversicherung bildet mit der Versi-
cherung, zu der sie abgeschlossen worden ist
(Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne die
Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden. Wenn
der Versicherungsschutz aus der Hauptversicherung
aus anderen Grinden endet als durch den Tod der
Versicherten Person, so erlischt auch die Zusatzver-
sicherung.

3.3.2 Bei Herabsetzung der versicherten Leistung
aus der Hauptversicherung vermindert sich auch der
Versicherungsschutz aus der Hinterbliebenen-
Zusatzversicherung. Die versicherte Leistung aus
der Zusatzversicherung wird im gleichen Verhaltnis
herabgesetzt wie die Hauptversicherung.

3.3.3 Bei Beginn der Hinterbliebenenrente wahrend
der Aufschubzeit wird die garantierte Hinterbliebe-

nenrente unter Anwendung des Prozentsatzes des
Hinterbliebenenrenteniibergangs aus der Tarifrente
und der Bonusrente ermittelt.

3.3.4 Soweit in diesen Bedingungen nichts ande-
res bestimmt ist, finden die Allgemeinen Bedin-
gungen flr die Hauptversicherung sinngemaf
Anwendung.

4  Weitere Bestimmungen fiur die kollektive
Hinterbliebenenrente
Die folgenden Punkte des Abschnitts 4 betreffen nur
den kollektiven Hinterbliebenentarif 560PK.
4.1 Unter welchen Bedingungen wird die Hin-
terbliebenenrente gekirzt?
Ist die fUr eine Hinterbliebenenrente mitversicherte

Person mehr als 10 Jahre junger als die fur die Al-
tersrente Versicherte Person, so wird die laufende
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Hinterbliebenenrente fiir jedes die Differenz von

10 Jahren Ubersteigende angebrochene Jahr um je
1 % der vollen Hinterbliebenenrente gekirzt. Diese
Kirzung entfallt, wenn die Ehe bzw. die Lebenspart-
nerschaft mit diesem Partner beim Tod der Versi-
cherten Person mindestens 25 Jahre bestanden hat.

4.2 Wann kann die Hinterbliebenenrente weg-
fallen?

4.2.1 In folgenden Fallen sind wir zur Auszahlung von
Hinterbliebenenrenten bei Tod der Versicherten Per-
son nicht verpflichtet:

e wenn die Eheschlielung nach Eintritt des Versor-
gungsfalls (Beginn der Altersrente) erfolgt,

e wenn die EheschlieBung nach dem Eintritt in die
Gruppenversicherung erfolgt, die Versicherte Per-
son im Zeitpunkt der EheschlieBung an einer
Krankheit leidet und innerhalb von 2 Jahren nach
der Eheschlie3ung daran stirbt.

4.2.2 Die in 4.1 und 4.2.1 genannten Regelungen
gelten gleichermalRen fur die Begriindung einer Le-
benspartnerschaft gemafn LPartG.

4.3 Was passiert bei Beendigung des Beschaéf-
tigungsverhaltnisses?

4.3.1 Scheidet die Versicherte Person vor Eintritt
des Versicherungsfalls aus den Diensten des Ar-
beitgebers aus und liegen die Voraussetzungen der
versicherungsvertraglichen Lésung vor, endet der
kollektive Hinterbliebenentarif 560PK.

4.3.2 Fuhrt die Versicherte Person die Versicherung
beitragspflichtig fort, kann sie eine individuelle Hin-
terbliebenenrente nach Tarif 562PK in Hohe des
bisherigen Versicherungsumfangs ohne erneute
Gesundheitsprifung beantragen.

4.4 Welche Folgen hat die Eheschlielung oder
Begrindung einer Lebenspartnerschaft
des uUberlebenden Partners?

4.4.1 Heiratet die Uberlebende Person (Witwe, Wit-
wer, Uberlebender Lebenspartner) oder begrindet

sie eine Lebenspartnerschaft, wird die im Versiche-
rungsschein aufgefilhrte Summe gewahrt (Heirats-
abfindung).

4.4.2 Die Uberlebende Person ist verpflichtet, uns
die (Wieder-)Verheiratung oder Begrindung einer
Lebenspartnerschaft unverzuglich mitzuteilen. Wird
diese Anzeige unterlassen, so ist der Anspruch auf
die versicherte Heiratsabfindungssumme verwirkt.
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Eventuelle Ruckforderungsanspriche wegen unge-
rechtfertigter Bereicherung oder Verletzung der An-
zeigepflicht bleiben uns vorbehalten.

5 Welche Regelungen gelten fir Ihre Beteili-
gung an den Uberschiissen?

Fur die Beteiligung an den Uberschiissen gelten die
Regelungen der Allgemeinen Bedingungen fur die
Hauptversicherung (Abschnitte 1.3 und 10) mit nach-
folgenden Abweichungen:

5.1 Grundsatze und MaRstabe fiir die Uber-
schussbeteiligung Ihres Vertrages

5.1.1 Diese Zusatzversicherung ist grundsatzlich
gesondert am Uberschuss beteiligt. Sie gehort zur
Bestandsgruppe der Hauptversicherung, zu der die-
se Zusatzversicherung abgeschlossen wurde.

5.1.2 Im Ubrigen gelten die in 10.1 der Allgemeinen
Bedingungen fir die Hauptversicherung genannten
Regelungen auch fiir diese Zusatzversicherung.

5.2 Uberschussbeteiligung und -verwendung
vor Eintritt des Leistungsfalls

5.2.1 Fir Hinterbliebenenrenten-Zusatzversiche-
rungen gelten die in 10.2.1 und 10.2.2 der Allgemei-
nen Bedingungen fur die Hauptversicherung ge-
nannten Regelungen. Die Regelungen zu Schluss-
Uberschussanteile (10.2.3) und zur Basisbeteiligung
an Bewertungsreserven (10.2.3) finden keine An-
wendung.

5.2.2 Das fiir die Hauptversicherung festgelegte
Uberschussverwendungs-System wird auch auf
diese Zusatzversicherung angewendet. Im Ubrigen
gelten die in 10.3 der Allgemeinen Bedingungen fir
die Hauptversicherung genannten Regelungen.

5.3 Uberschussbeteiligung und -verwendung
nach Eintritt des Leistungsfalls

5.3.1 Die Uberschussbeteiligung besteht aus laufen-
den Grund-, Risiko- und Zinstberschussanteilen.
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Sofern Grund- und Risikoliberschussanteile nicht
separat ausgewiesen werden, sind sie in den Zins-
Uberschussanteilen enthalten.

Die Zuteilungen der laufenden Zinsuberschussantei-
le inkl. Grund- und Risikoliberschussanteile erfolgen
jeweils zu Beginn eines Versicherungsjahres, in dem
eine Leistungspflicht aus der Hinterbliebenenrenten-
Zusatzversicherung besteht. Die Zinstberschussan-
teile werden in Prozent des Deckungskapitals am
Zuteilungszeitpunkt gewahrt und wie folgt verwen-
det:

5.3.2 Erhéhung der Rentenleistung

Die Leistungen aus der Hinterbliebenenrente erho-
hen sich zum Beginn eines Versicherungsjahres im
Rentenbezug um einen jahrlich neu festgelegten
Prozentsatz der auf das Versicherungsjahr bezoge-
nen Vorjahresleistung. Die erste Erhdhung erfolgt zu
Beginn des auf den Leistungsbeginn folgenden Ver-
sicherungsjahres.

5.4 Beteiligung an den Bewertungsreserven
vor Rentenbeginn der Altersrente

Die Regelungen der Allgemeinen Bedingungen fir
die Hauptversicherung (Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven vor Rentenbeginn) gelten sinngeman
flr diese Zusatzversicherung mit Ausnahme der
Regelungen zur Basisbeteiligung. Die Beteiligung
erfolgt bei Beendigung bzw. bei Ubergang in den
Rentenbezug wahrend der Aufschubzeit.

5.5 Beteiligung an den Bewertungsreserven in
der Rentenbezugszeit

Wahrend der Bezugszeit von Rentenleistungen er-
halt Ihre Zusatzversicherung eine Beteiligung an den
Bewertungsreserven gemal § 153 Abs. 1 und 3
VVG nach den Regelungen, die in den Bedingungen
fur die Hauptversicherung (Beteiligung an den Be-
wertungsreserven in der Rentenbezugszeit) be-
schrieben sind. MaRRgebliche BezugsgrdéfRen bezie-
hen sich hierbei auf die Teilbestande der Zusatzver-
sicherungen im Rentenbezug.
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	2.1.3 Das zuletzt gegebene Verhältnis zwischen der versicherten Hinterbliebenenrente und der garantierten Leistung der Hauptversicherung bleibt bei der Umwandlung in eine vollständige oder teilweise beitragsfreie Versicherung grundsätzlich unverändert.
	2.1.4 Eine Fortführung der Zusatzversicherung unter Befreiung von der Beitragszahlungspflicht ist allerdings nur möglich, wenn die Hauptversicherung die beitragsfreie Mindestrente erreicht.
	2.1.5 Sie können nach einer teilweisen oder vollständigen Beitragsfreistellung die Beitragszahlung für die Hauptversicherung innerhalb von 3 Jahren ab erstmals unbezahltem Termin wieder aufnehmen, wenn Sie dies - unter Angabe des gewünschten Wiederin...

	2.2 Wann können Sie diese Zusatzversicherung kündigen und welche Folgen hat dies?
	2.2.1 Diese Zusatzversicherung können Sie entsprechend den Regelungen der Hauptversicherung in Textform kündigen.
	2.2.2 Die Partnerrenten-Zusatzversicherung 562PK kann nach Übertragung der Versicherungsnehmer-Eigenschaft auf die Versicherte Person nur zusammen mit der Hauptversicherung in Textform gekündigt werden. In diesem Fall setzen wir die versicherte Rente ...
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	3.3.4 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Bedingungen für die Hauptversicherung sinngemäß Anwendung.
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	 wenn die Eheschließung nach dem Eintritt in die Gruppenversicherung erfolgt, die Versicherte Person im Zeitpunkt der Eheschließung an einer Krankheit leidet und innerhalb von 2 Jahren nach der Eheschließung daran stirbt.
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